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PRODUKTINFORMATION 
 
HPS-Metallpolitur 
Spezialpolitur für Metalloberflächen 
 
Spezielle Schleifpolitur zur Reinigung und Pflege von metallischen Oberflächen. Besonders 
geeignet für Oberflächen aus Edelstahl, Chrom, Aluminium, Kupfer u.v.m. 

 

 Spezialpolitur für metallische Oberfläche 

 Beseitigt Korrosionen, Verfärbungen, Verwitterungen 

 Erneuert den Glanz metallischer Flächen 

 Schützt die Oberfläche vor Umwelteinflüssen 
 

Anwendung 
HPS-Metallpolitur reinigt und pflegt alle Edelstahlflächen, Chrom, Kupfer, Eloxal, Messing etc. 
Sie kann auch in der Nahrungsmittelindustrie, in Großküchen usw. eingesetzt werden. 
HPS-Metallpolitur hat sich insbesondere dort bewährt, wo der Einsatz wässriger 
Reinigungsmittel nicht möglich ist. HPS-Metallpolitur kann auch zur Beseitigung kleiner Kratzer 
in Kunststoffoberflächen verwendet werden. 
 
Einsatzgebiete 
Reinigung und Pflege von Edelstahl- und anderen metallischen Oberflächen in 
Industriebetrieben, Großküchen, Werkstätten u.v.m. 
Polieren von Leichtmetallfelgen und Tanks von Fahrzeugen aller Art. 
 
Gebrauchsanweisung 
Entsprechend der Verschmutzung HPS-Metallpolitur pur auf ein sauberes Tuch oder direkt auf 
die zu reinigende Fläche geben und so lange verreiben, bis ein trockener, grauer Film entsteht. 
Anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch gut nachpolieren, bis alle Rückstände 
beseitigt sind. 
 
Wichtige Hinweise 
Vor Gebrauch gut schütteln oder umrühren. 
Vor erstmaliger Anwendung Materialverträglichkeit prüfen! 
 
Inhaltsstoffe 
Feinste Schleifmittel, Öle, Lösungsvermittler, Emulgatoren. 
 
Umweltverträglichkeit 
Dieses Produkt entspricht den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben. 
Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar und erfüllen die Anforderungen der EU-
Detergenzienverordnung (EG) 648/2004. 
Die Verpackungen aus Polyethylen werden gereinigt der Weiterverwendung zugeführt. 
 


